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Merkmal Unmittelbare Stellvertretung Mittelbare Stellvertretung

Grundlage
§§ 164 ff. BGB nicht im BGB geregelt. Teilregelung enthalten §§ 383 ff,

§§ 407 ff. HGB

Wirkung
Der Vertreter handelt erkennbar im Namen und für Rechnung

des Vertretenen.

Der Mittler tritt im eigenen Namen, aber für fremde

Rechnung auf.

Adressat
Nur der Vertretene wird aus dem Rechtsgeschäft dem

Vertragspartner gegenüber berechtigt und verpflichtet.

Nur der Mittler wird aus dem Rechtsgeschäft dem

Vertragspartner gegenüber berechtigt und verpflichtet.

Folgen
Alle Rechtswirkungen treten unmittelbar beim Vertretenen ein, §

164 Abs. 1 BGB.

Der Vertretene erlangt eigene Rechte nur aus dem

Vertragsverhältnis dem Mittler (Auftrag, Abtretung etc.).

Handlungsfähigkeit
Stellvertreter kann auch ein beschränkt Geschäftsfähiger sein,

§§ 165, 106 BGB.

Volle Geschäftsfähigkeit des Mittlers ist erforderlich, da

er sich selbst verpflichtet.

Vollmacht für eine bes�mmte Art von Rechtsgeschä�.

Generalvollmacht

Vollmacht für alle Arten von Rechtsgeschä�en.

Einzel- oder Gesamtvollmacht

Vollmacht für eine Person bzw. für mehrere gemeinscha�lich, d.h. sie dürfen nur gemeinsam handeln.

Untervollmacht

Der Bevollmäch�gte ist seinerseits berech�gt, einem anderen Vollmacht zu erteilen.

4.2.2.2 Besonderheiten für Kauüeute  

Neben dem gesetzlichen Vertreter einer juris�schen Person können noch weitere Personen bevollmäch�gt werden:

Prokura (§ 48 ff. HGB; Prokurist)

Der Prokurist hat das Recht, alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschä�e durchzuführen. Die einzigen
Ausnahmen bilden die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, die Auüösung des Unternehmens,
Einträge im Handelsregister durchzuführen oder Bilanzen und Steuererklärungen zu unterschreiben. Auch kann
ein Prokurist keine Prokura erteilen oder seine Befugnisse weitergeben. Die Prokura muss im Handelsregister
eingetragen sein.

Handlungsvollmacht (§ 54 HGB; Handlungsbevollmäch�gter)

Dem Handlungsbevollmäch�gten wird das Recht gegeben, sich um Geschä�e, Entscheidungen und Handlungen
in einem bes�mmten Handelsgewerbe zu kümmern.

4.2.3 Wirkung  

Hinsichtlich der Wirkung wird die Vertretung unterschieden in

unmi�elbare Stellvertretung und
mi�elbare Stellvertretung

Zur Unterscheidung sind die Merkmale in der folgenden Übersicht dargestellt.

Tab Unterscheidung Unmi�elbare vs. mi�elbare Stellvertretung (Quelle: eigene Tabelle)

 

4.2.4 Prüfungsschema  

Die Grundlagen der Stellvertretung für rechtliche Handlungen werden deutlich, wenn man sich ein Prüfungsschema
ansieht:

1. Zulässigkeit
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Zunächst ist im Rahmen der Stellvertretung gemäß den §§ 164 ff. BGB auf die Zulässigkeit der Stellvertretung
einzugehen, wenn der Fall dazu Veranlassung gibt. Stellvertretung im rechtlichen Sinne ist nur bei Rechtsgeschä�en,
nicht jedoch bei Realakten zulässig ist. Ebenso ist eine Stellvertretung bei höchstpersönlichen Rechtsgeschä�en
unzulässig, z.B. bei der Eheschließung.

2. Eigene Willenserklärung

Weiterhin setzt die Stellvertretung eine eigene Willenserklärung des Stellvertreters voraus. Dies ist immer dann
gegeben, wenn der Stellvertreter einen eigenen Entscheidungsspielraum hat. Hier ist regelmäßig eine Abgrenzung
zum bloßen Boten vorzunehmen, der lediglich eine fer�ge, fremde Willenserklärung übermi�elt.

3. Im fremden Namen (Offenkundigkeit)

Ferner muss der Stellvertreter gemäß den §§ 164 ff. BGB im fremden Namen Handeln. Das bedeutet, dass, der
Bevollmäch�ge, offen legen muss, dass er dieses Rechtsgeschä� für einen Anderen abschließt. Dies wird auch
Offenkundigkeitsprinzip genannt. Mangelt es an einer solchen Offenlegung der Stellvertretung, dann liegt ein
Eigengeschä� des Stellvertreters vor, der dadurch selbst Vertragspartner wird.

4. Im Rahmen der Vertretungsmacht

Desweiteren verlangt die Stellvertretung, dass der Stellvertreter im Rahmen der Vertretungsmacht handelt.

Vertretungsmacht

Eine Vertretungsmacht kann man kra� Rechtsgeschä�s, kra� Gesetz und kra� Rechtsschein erlangen. Erteilt eine
Person A einer anderen Person B Vertretungsmacht, für ihn Rechtsgeschä�e abzuschließen, so nennt sich dies
Vollmacht.

Im Rahmen

Weiterhin muss die Stellvertretung im Rahmen der Vertretungsmacht ausgeübt werden. Zudem ist im Rahmen der
Stellvertretung das Verbot des Insichgeschä�s gemäß § 181 BGB zu beachten.

Genehmigung, § 177 BGB

Wenn keine Vertretungsmacht vorliegt oder der Stellvertreter nicht im Rahmen einer solchen handelt, besteht die
Möglichkeit der Genehmigung des Rechtsgeschä�s gemäß § 177 BGB durch den Vertretenen. Bleibt eine solche
Genehmigung jedoch aus, bleibt eine Stellvertretung aus und der Betroffene handelt möglicherweise als Vertreter
ohne Vertretungsmacht und muss gemäß § 179 I BGB quasi-vertraglich gegenüber dem Dri�en (Vertragspartner)
ha�en.

5. Kein Ausschluss

Gibt der Fall dazu Veranlassung ist zuletzt noch der Punkt Kein Ausschluss der Vertretungsmacht zu prüfen. Hier sind
insbesondere die Kollusion als ein Fall des § 138 BGB und der sich aufdrängende Missbrauch als ein Fall von § 242
BGB zu erörtern. Kollusion ist das gezielte Zusammenwirken von Vertreter und Dri�em, um den Vertretenen unter
Ausnutzung der formal bestehenden Vertretungsmacht zu schädigen. Grundsätzlich kann man sich bei allen
Rechtsgeschä�en vertreten lassen. Nur in Ausnahmefällen sehen die Gesetze Vertretungsverbote vor, so z.B. bei den
höchstpersönlichen Rechtsgeschä�en und Erklärungen, so z.B. bei Testamentserrichtungen und bei der
Eheschließung.

5 Handeln ohne Vertretungsmacht  
Voraussetzungen für eine wirksame Stellvertretung sind: 1. die Abgabe einer eigenen Willenserklärung, 2. in
fremdem Namen und 3. mit Vertretungsmacht.

Ha�e der Stellvertreter keine Vertretungsmacht, so ist die Stellvertretung in der Regel nicht wirksam (Scheinvertreter).
Der Vertretene muss sich das Handeln seines vermeintlichen Vertreters also nicht zurechnen lassen.

Der Vertretene kann nach § 177 BGB das Rechtsgeschä� aber genehmigen und ihm dadurch zur Wirksamkeit
verhelfen. Verweigert der Vertretene die Genehmigung, so ist der Vertreter ohne Vertretungsmacht dem Dri�en
nach dessen Wahl zum Schadensersatz oder zur Erfüllung verpüichtet (vgl. § 179 Abs. 1 BGB). Das Wahlrecht liegt
also in diesem Fall beim Dri�en.

 10 -

af://n310


Kannte der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht, so ha�et er nur bis zur Höhe des Vertrauensschadens
(§ 179 Abs. 2 BGB). Hat der Dri�e den Mangel der Vertretungsmacht gekannt oder war der Vertreter minderjährig,
so ha�et der Vertreter nicht (§ 179 Abs. 3 BGB).

Hat der Vertretene seinerseits dazu beigetragen, dass sich dem Dri�en der Schein einer Vollmacht bietet, dann ist
der Dri�e schutzwürdiger als der Vertretene. Jener wird dann im Interesse des Dri�en unter bes�mmten
Voraussetzungen so behandelt, als hä�e er den Vertreter tatsächlich bevollmäch�gt. Das sind die Fälle der
Anscheins- und Duldungsvollmacht (Rechtsscheinvollmacht).

1. Anscheinsvollmacht

Der Unterschied besteht hierbei darin, dass es dem Vertretenen nicht bewusst war, dass ein Anderer für ihn als
Vertreter handelt, er aber bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt dies hä�e erkennen und verhindern
können.

Voraussetzungen:

A. Jemand handelt rechtsgeschä�lich im Namen eines anderen.
B. Der Handelnde besitzt keine Vertretungsmacht.
C. Der Vertretene wusste nicht, dass in seinem Namen gehandelt wird, hä�e es aber bei püichtgemäßer Sorgfalt

erkennen und verhindern können.
D. Geschä�sfähigkeit des Vertretenen.
E. Dri�er glaubt, es liegt eine wirksame Vollmacht vor, § 173 analog.  

Ein bösgläubiger Dri�er, der die mangelnde Vertretungsmacht kannte oder kennen musste, kann sich nicht
auf den Rechtsschein berufen (§ 173 analog).

2. Duldungsvollmacht

Durch das Handeln des Vertretenen und des Vertreters erscheint es für den Dri�en so, als wenn eine Vollmacht
vorliegt, obwohl diese nie erteilt wurde.

Voraussetzungen:

A. Jemand handelt rechtsgeschä�lich im Namen eines anderen.
B. Der Handelnde besitzt keine Vertretungsmacht.
C. Der Vertretene wusste, dass in seinem Namen gehandelt wird.
D. Geschä�sfähigkeit des Vertretenen.
E. Dri�er glaubt, es liegt eine wirksame Vollmacht vor, § 173 analog.  

Ein bösgläubiger Dri�er, der die mangelnde Vertretungsmacht kannte oder kennen musste, kann sich nicht
auf den Rechtsschein berufen (§ 173 analog).

Gemeinsam ist beiden Sachverhalten die Gutgläubigkeit des Dri�en.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann werden diese Fälle behandelt, als ob der Vertretene eine wirksame
Vollmacht erteilt hä�e. Das bedeutet, dass der Vertretene aus dem vom Vertreter geschlossenen Rechtsgeschä�
berech�gt und verpüichtet wird.

Hinweis: Die Anscheinsvollmacht ist eine Rechtsûgur, eine wirkliche Vollmacht liegt nicht vor. Deshalb ist diese
Lösung in der Lehre durchaus umstri�en.

6 Beschränkungen der Vertretungsmacht  
Gesetzliche Beschränkungen der Vertretungsmacht sind in in § 181 BGB normiert. Dort sind das Verbot des
Insichgeschä�s bzw. des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung geregelt. Es geht insbesondere darum,
Interessenkollisionen bei Personeniden�tät zu vermeiden.

1. Selbstkontrahieren

damit ist gemeint, dass ein Vertreter nicht jemanden vertreten und dabei mit sich selbst einen Vertrag
abschließen darf. Ein solches Insichgeschä� ist nach § 181 BGB verboten.

2. Doppelvertretung

liegt vor, wenn eine Person als Vertreter beider Vertragsparteien au�ri�. Auch diese Interessenkollisionen gilt es
bei Personeniden�tät zu vermeiden.
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